
(Stempel)

Betrifft:

Ihr Zeichen:

Genehmigung
zur Sondernutzung von Straßen

Gemäß §6 der Verordnung über das Straßenwesen vom 18. 7 1957 (GBI. l 1957 S. 377) wird
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Straße l. Ordnung, II. Ordnung Nr. von

nach ; ; - -.•

unter folgenden Bedingungen genehmigt;

1. Vorn Antragsteller werden durch die Genehmigung keinerlei Rechte am Eigentum der Straße erworben.

2. Der^Antragsteller hat die dauernde Unterhaltung und Sauberhaltung der beantragten Anlage nach An-
ordnung der Straßenverwaltung auf eigene Kosten durchzuführen.
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Bauarbeiten mindestens 7 Tage vorher zu verständigen; desgleichen ist er unverzüglich nach Abschluß
der Bauarbeiten zu benachrichtigen, um eine Abnahme der Arbeiten durchzuführen. Der Antragsteller unter-
wirft sich- dabei den Gütevorschriften der Straßenverwaltung.

4. Falls Aufgrabungen vorgenommen werden sollen, hat sich der Antragsteller rechtzeitig mit den VEB Ener-
gieversorgung, Gasversorgung, Wasserwirtschaft und mit dem Fernmeldeamt in Verbindung zu setzen,
um festzustellen, ob deren Anlagen durch die Maßnahme berührt werden. Etwaige Aufsichtskosten dieser
Stellen gehen zu Lasten des Antragstellers.
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Schienen mit zu befestigen, Außerhalb der Schienen muß die Befestigung an der schmälsten Stelle ...!,?rrt
breit sein. Der Anschluß des Pflasters an die Fahrbahnbefestigung-ist rechtwinklich zur Sträßenachse anzuordnen.

.Zur überbrückung der Straßengräben sind Rohre von .;...,,; 0 zu verlegen und beiderseits in abzuschließen.

Die Straß» ist mit der in der Straßenverkehrsordnung vom 4. Oktober 1956~(GBI. | 1239) genannten vorgeschriebenen Be-
schilderung: zu versehen, gegebenenfalls sind Schranken anzubringen. Bei Straßenglätte ist der Übergang auf eine Breite
von 2,00 m außerhalb der Außenschienen rechtwinklig zur Straßenachse abzustumpfen. Nach Beseitigung der Gleise ist der
ordnungsgemäße Zustand des gesamten Straßengebiets wieder herzustellen. Die aufgebrochene Fahrbahn ist in der glei-
chen Art wie die übrige Fahrbahn zu befestigen. Später auftretende Setzungen sind auf Kosten des Antragstellers von diesem
bis zur endgültigen Verfestigung laufend profilgerecht zu heben./-.

Rohrleitungen, Kanalisationen, unterirdische Kabel

a) Herstellung: ; '

Die Herstellung von Straßenkreuzungen bzw. parallel zur Straßenachse verlaufende Leitungen auf

hat mittels Durchbohrung des Straßenkörpers, f»

Aufbruch bei halbseitiger Ausführung der Arbeiten und :
Aufrechterhaltung des Verkehrs,
Voll Sperrung

zu geschehen, ..;. .-..-. " - . . . .:,.
muß mindestens m tief liegen. / •;

Bei Ausschachtung des Rolirgraberis sterd Beschotterung und ̂ Packlage der Straße von dem übrigen Straßenaushub ge-
trennt zu lagern. Wo Straßenbäume stehen, ist zur Schonunghäer Wurzel vor jedem Baum ein mindestens 1,00 m breiter
Sicherheitsstreifen stehen zu lassen bzy^'strtd die Wurzeln zu unterfahren. • '

Abdeckplatten von Schächten, Schutzklappen von Schiebern usw. dürfen den Verkehr auf der Straße nicht stören und
müssen profilgerecht eingebaut werden.

b) Verfüllung: • L ^ :

Die Oberflächenbefestigung ist in der gleichen Art wie die der vorhandenen Fahrbahndecke hilfsweise in Kleinpflaster
herzustellen. ;. -

Die Aushubmassen sind in Lägen von höchstens 15.cm Dicke finzubringen und ordnungsgemäß abzurammen.
Darauf ist ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Unterbau-; ' ;

1. im Bereich der-Fahrbahn mindestens 20 cm Packlage, die abzuköpfen und zu verzwicken ist, und 15 cm Schotter bis
Unterkante Fahrbahndecke,

2. im Bereich von Fußwegen 15 cm Packlage und 5 cm Schotter oder Kies
lagenweise einzubringen und gründlich abzurammen oder abzuwälzen. Bankette sind nach ordnungsgemäßer Her-
stellung mit einer 5 cm dicken Kiesschicht zu bedecken.

Das notwendige Material hat der Antragsteller auf seine Kosten zu beschaffen.

Die Wiederherstellung der Fahrbahn- und Randstreifenbefestigung 'sowie die Instandsetzungsarbeiten, welche sich
infolge der Herstellung der Anlage nachträglich an der Straße und deren Zubehör notwendig machen (insbesondere
die Befestigung von Setzungen oder Überhöhungen), sind vom Antragsteller auf eigene Kosten auszuführen. Sie sind
so lange ohne besondere Aufforderung zu wiederholen, als sich Schäden zeigen, die auf die Herstellung der Anlage
zurückzuführen sind. In Anspruch genommene Gräben und Böschungen sind nach ordnungsgemäßer Wiederherstellung
mit Gras auszusäen.

Besondere Bedingungen:
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Anlage zur Genehmigung

Bedingungen für die Herstellung von Anlagen

-Es ist grundsätzlich untersagt, Schmutz- oder Wirtschaftswasser in Straßengräben einzuleiten.

Es sind Maßnahmen zu treffen, daß unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung der zügige und sichere Verkehr auf der
Straße bei Tag und Nacht weder durch den Bau, durch spätere Ausbesserungen, noch durch den Betrieb der Anlage ge-
fährdet oder behindert wird. ,

Alle Arbeiten am Straßenkörper sind unter Aufsicht der SSUB auf Kosten des Antragstellers auszuführen. Den Anordnun-
gen des Beauftragten des SSUB bzw.-der endgültigen Entscheidung der Straßenverwaltung ist Folge zu leisten. Alle Arbeiten
sind nur durch Fachkräfte auszuführen.

Wiederherstellung?- und Ausbesserungsarbeiten, die dasS'traßengebiet berühren, sind dem SSUB rechtzeitig vor deren Be-
ginn mitzuteilen. :

Jede Erweiterung der Anlage bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Straßenverwaltung, Erhöht sich durch die Erwei-
terung die Genehmigungsgebühr, so. tritt die höhere Gebühr an die Stelle der unter Ziffer 10 festgelegten. Im Falle einer
dauernden Stillegung der Anlage hat der Antragsteller öuf Ersuchen der Straßenverwaltung den ordnungsgemäßen Zustand
der Straße wieder herzustellen. Vorhandene Grenzsteine" dürfen weder beseitigt, versetzt, noch verschüttet werden.

Seitenbrücken, Abfahrten und Anschlüsse von Privatwegen

Die Abfahrt (Seitenbrücke) muß auf Straßengebiet bis an die Fahrbahn mit ....
befestigt werden. Die Befestigung ist anschließend an die Fohrbahnbefestigung zu verbreitern, um ein bequemes Ein- und
Ausfahren der Fahrzeuge zu ermöglichen. In Höhe der Baumreihe sind au beiden Seiten der Abfahrt Prellsteine zu setzen,
die mindestens 30 cm aus der Erde herausragen müssen.

In die Grabensohle sind Rohre von -cm 0 einzulegen, deren Verbindungen gut zu dichten sind. Die Rohrenden
sind mit massiven Stirnmauern nach dem Graben hin abzuschließen.

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Reinigung des Grabens unter der Brüclcenanlage zu übernehmen, die Wagen- und
Traktorenräder usw. außerhalb der Straßengrenzen zu säubern und die von dem betreffenden Grundstück auf das Straßen-
gebiet gebrachte Ackererde wieder zu beseitigen, andernfalls dies auf seine Kosten geschieht und die Rücknahme der Ge-
nehmigung erfolgen kann. - ;, - .

Das Quergefälle der Straße darf durch die Anlage weder vorübergehend noch dauernd verändert werden. Veränderungen
an dem Normalprofil der Straße sind unzulässig.

Falls sich später die Notwendigkeit von Veränderungen der Anlage herausstellen sollte, hat der Antragsteller dies auf seine
Kosten zu veranlassen. ".

'._-.,. Aufstellen von Werbetafeln _ ^,v ; „ _ „ - . . . ~ , . ,.

Werbetafeln dürfen in Form, Farbe, Größe und Art nicht zur Verwechslung mit Verkehrszeichen oder Verkehrsleiteinrichtungen
• .;•: Anlaß geben. Sie dürfen ferner die Wirkung der Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen nicht beeinträchtigen. Sie sind so

aufzustellen, daß der Verkehrsraum in keiner Weise eingeschränkt wird. /

' Art und Ort der Aufstellung von Werbetafeln sind mit dem zuständigen SBA festzulegen,

Elektrische Freileitungen

• : Die Anlage ist genau nach den Vorschriften der VDE auszuführen und zu unterhalten.
r; . :v. Die Leitungen müssen in jedem Falle im tiefsten .Punkt mindestens 6,00m über der Planumsoberkante der Straße liegen, falls
;:' nicht die VDE einen größeren Abstand erfordern. Das Anbringen weiterer Leitungen an das Gestänge gilt als genehmigungs-
; \-\__, Pflichtige Erweiterung.

- ; ; ; , ' Ausästen an den zur Straße gehörenden Baumpflanzungen bei Anlage oder zur Freihaltung der Leitungen sind auf Kosten
: ; , des Antragstellers durch den SSUB bzw. unter dessen Aufsicht auszuführen. Für etwaige Schäden hat der Antragsteller eine
v ; : . : . , , , . von der Straßenverwaltung festzusetzende*1 Entschädigung zu zahlen.

Anschlüsse von Rohrleitungen an Straßengräben !

"!'*'/;#*t*-'-. Es darf nur reines Wasser in den Graben geleitet werden. Die Rohrleitung ist schräg in den Graben einzuführen, und zwar
; ? ' . so, daß die im Graben vorhandene Vorflutrichtung mit der Richtung der Zuleitung einen spitzen Winke! bildet.

Die Rohrleitung ist in der Böschung mit Mauerwerk oder Steinpackung fachgemäß zu umschließen.

•'.':•;'•;•-.- . Die Grabensohle ist auf der Einmündungssteile auf , m, die dem Rohrende gegenüberliegende Böschung auf
• . .. m nach Vorschrift der Straßenverwaltung zu pflastern.

.'./• .. Die Räumung des Straßengrabens, deren Zeit und Umfang, wie beispielsweise die Krautung, Böschungsarbeiten usw., ist wie
folgt .geregelt:

Schienengleiche Wegübegänge
Der Schnittwinkel zwischen Bahn- und Straßenachse darf 60 Grad nicht unterschreiten. Die Schienenoberkante muß mit der
Straßenoberkante in gleicher Höhe liegen. Der Unterbau der Schienen ist so einzubauen, daß die ordnungsgemäße Her-
stellung der Fahrbahn bis an die Schienen möglich ist. Das Plenum der Straße ist in Breite der Fahrbahn zwischen den



5. Der Antragsteller haftet für die Dauer der Sondernutzung der Straßenverwaltung gegenüber für; alle
Schäden, die infolge der Herstellung der Anlage, deren Betrieb, Unterhaltung oder Beseitigung entstehen,
und leistet ferner Gewähr für alle Ansprüche, die evtl. von dritter Seite aus diesen Gründen gegen die
Straßenverwaltung erhoben werden. k :;;

6. Entspricht die Wiederherstellung des Straßenkörpers nicht den Gütevorschriften, so hat der Antragsteller
dies auf Anforderung der Straßenverwaltung innerhalb einer vorgeschriebenen Frist nachzuholen.

7. Die Veränderung oder Beseitigung der Anlage kann von der Straßenverwaltung aus straßentechnischen oder
aus Gründen der öffentlichen Verkehrssicherheit gemäß § 6 Ziffer 4 der VO über das Straßenwesen vom
18.7. 1957 gefordert werden. Wird seitens der Straßenverwaltung von diesem Recht Gebrauch gemacht, ist
der Antragsteller verpflichtet, die Veränderung oder Beseitigung der Anlage mit eigenem Personal auf
eigene Kosten insoweit vorzunehmen, als nicht gesetzliche Bestimmungen eine Einschränkung vorsehen.
Sind zwischen dem Fachministerium, das dem Antragsteller übergeordnet ist, und dem Ministerium für Ver-
kehrswesen besondere Vereinbarungen über Sonde mutzungen öffentlicher Straßen getroffen worden, so
sind diese zu berücksichtigen.

8. Für notwendige Straßensperrungen und die Sicherheit der Baustellen ist der Antragsteller voll verant-
wortlich.
Ist für die Durchführung der Baumaßnahme eine Vollsperrung der Straße erforderlich, so ist ein diesbe-
züglicher Antrag mindestens 8 Wochen vor Beginn der Bauausführung beim zuständigen Straßenbau-Auf-
sichtsamt (nachstehend SBA genannt) zu steilen. Alle anderen Sperrungen sfhd dem zuständigen SBA
mindestens 10 Tage vorher schriftlich unter Bezugnahme auf diese Genehmigung zu melden. Notwendig
werdende Veröffentlichungen von Sperrungen in der Tagespresse erfolgen durch die Straßenyerwaltungen
auf Kosten des Antragstellers. , ,

9. Für diese Genehmigung ist eine einmalige Genehmigungsgebühr in Höhe von • MDN gemäß
der, Verordnung über die staatlichen Verwaltungsgebühren vom 28. 10. 1955 (GBI. l S. 787) in Verbindung
mit Abschnitt OV der Anordnung Nr. 2 über die Verwaltungsgebührentarife zur Verordnung über die
staatlichen Verwaltungsgebühren vom 2. Januar 1957 (Sonderdruck des Gesetzblattes Nr. 144a) inner-
halb von 2 Wochen nach Erhalt der Genehmigung • unter
Beachtung der beiliegenden Rechnung zu überweisen. ,, ;:

,,, Hinsichtlich der Genehmigungsgebühr unterwirft sich der Antragsteller der sofortigen Zwangsvollstreckung
j aus dieser Genehmigung im Verwaltungswege.

10. Die Genehmigung wird erst wirksam nach Zahlung der Genehmigungsgebühr und Anerkennung der Be-
dingungen. Dies geschieht durch Rücksendung des unterschriftlich anerkannten Exemplars der Geneh-
migung.

11. Diese Genehmigung ist auf der Baustelle aufzubewahren und bei Kontrollen der Organe der Straßenver-
waltung und der DVP vorzuweisen.

12. Für die Herstellung der Anlage gelten außerdem die in der Anlage festgelegten Sonderbedingungen, die
mit nachstehender Unterschrift gleichzeitig anerkannt werden.

13. Diese Genehmigung erlischt, wenn innerhalb eines Jahres».vom Ausstellungsdatum an gerechnet, die be-
absichtigten Bauarbeiten usw. nicht begonnen wurden. Es ist in diesem Falle eine neue Genehmigung zu

/ beantragen.
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Die Bedingungen dieser Genehmigung erkenne(n)
ich / wir gleichzeitig für meine / unsere Rechts-
nachfolger als rechtsverbindlich an.
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